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► Nr.  VO/2013/00334
öffentlich

Lübeck, 21.02.2013
Vorlage

Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Renate Heidig (E-Mail: renate.heidig@luebeck.de Telefon: 122-5701)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 7 
KiTaG)
Bestandserhebung Kindergartenjahr 2012/13 und
Maßnahmenplanung Kindergartenjahr 2013/14 ff.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

07.03.2013 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Vorberatung
13.03.2013 Finanz-, Personal- und 

Rechnungsprüfungsausschuss
Öffentlich zur Vorberatung

19.03.2013 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
21.03.2013 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Die in der Begründung dargestellten Maßnahmen (s. Tabellen kurz- bis langfristige Maßnahmen 

ab     S. 7) werden in den Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG aufgenommen. 

2. Der gesamtstädtische Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2013 für die Umsetzung der Maßnahmen 
beträgt 41.840 Euro. Die haushaltsmäßige Ordnung ist herzustellen. 

.

 
Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 1.201 - Haushalt und Steuerung: 

zustimmend unter der Maßgabe, dass der 
Mehrbedarf haushaltsneutral geordnet wird.

Bereich 1.160  - Frauenbüro: 

Zustimmend, Hinweise sind eingearbeitet.

Bereich 2.500  - Soziale Sicherung:

zustimmend, Hinweise sind eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
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gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Eine Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen gem. § 47 f GO erfolgt im 
Rahmen der pädagogischen Arbeit in den 
betroffenen Einrichtungen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:
hinsichtlich des Bedarfsplanes und der darin 
enthaltenen bedarfsgerechten 
Maßnahmenplanung vorgeschrieben (§ 7 
KiTaG)

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1) 
Die Maßnahmenplanung ist durch bereits 
erfolgte Haushaltsanmeldungen und 
Mehreinnahmen aus der 
Konnexitätsvereinbarung mit dem Land gedeckt.

Der Mehrbedarf von 41.840 Euro ergibt sich aus 
der zusätzlich durch die Hansestadt Lübeck 
aufzubringen Sozialstaffelaufwendung

 
Begründung:

s. Anlage 

 
Anlagen:
Begründung

 

Senator/in Annette Borns
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Begründung 
 

Der Maßnahmenplanung für das Kita-Jahr 2013/14 ff. liegt die Bestandserhebung zur aktuellen 
Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung zum Stichtag 31.12.2012 zugrunde.  
Die Übersicht des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen für das Lübecker Stadtgebiet mit 
Platzzahlen und Versorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert 
nach Stadtteilen und Altersgruppen, ist in den Tabellen „Platzangebot in den Stadtteilen“ und 
„Stadt insgesamt“ (im Anhang ab S. 14) dargestellt.  
 
Mit dieser Vorlage wird den Gremien die Planung der Maßnahmen in den Lübecker Kinderta-
geseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2013/14 ff. dargestellt. Für die Träger der Kinderta-
geseinrichtungen wird damit die rechtzeitige Planungssicherheit zur Umsetzung der Angebotser-
weiterungen und -änderungen erreicht.  
 
 
 
Kindern unter drei Jahren 
 
Im Kindergartenjahr 2012/13 werden in Lübeck 1.035 Krippenplätze in Kitas (VQ 21%, Vorjahr 
18%) und 662 Kindertagespflegeplätze (VQ 13%, Vorjahr 11%) von Kindern unter drei Jahren 
genutzt. In den Kitas konnten 84 neue Plätze für diese Altersgruppe vergeben werden. In der 
Kindertagespflege wurden 112 Plätze zusätzlich belegt. Damit wird eine Versorgungsquote von 
insgesamt 34% (Vorjahr 29 %) erreicht. Mit einer Anzahl von 5.041 Kindern ist ein Rückgang in 
dieser Altersgruppe um 2% zu verzeichnen.  
Eine Übersicht der Versorgungssituation für das Lübecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Ver-
sorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert nach Stadtteilen und -
bezirken befindet sich im Anhang (Tabelle „Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen“ 
S. 25) 
 
Die Plätze für Kinder in dieser Altersgruppe in Kitas sind zu 49% mit Mädchen belegt. 
81% der Plätze für Kinder unter drei Jahren sind Ganztagsplätze. Ein Dreiviertelplatz, eine 
sechsstündige Betreuung mit Mittagessen, wird für 16% der Kinder genutzt. 3% der Kinder wer-
den halbtags betreut und gefördert. Im Krippenbereich werden 7 Kinder betreut, die jünger als 
ein Jahr alt sind.  
In Kindertagespflegestellen werden 47% der aufgenommenen Kinder bis zu 25 Stunden, 13 % 
bis zu 30 Stunden und 40% über 30 Stunden wöchentlich betreut. Plätze in Kindertagespflege-
stellen können noch vermittelt werden. 
 
Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) sieht ab August 2013 den Rechtsanspruch für Kinder nach 
Vollendung des ersten Lebensjahres auf einen Betreuungsplatz in einer Kita oder Kindertages-
pflegestelle vor. Das Planungsziel, bis August 2013 für 35% der Kinder unter drei Jahren einen 
Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen, wird voraussichtlich erreicht. Bis zum Beginn des 
kommenden Kitajahres im August 2013 werden rd. hundert zusätzliche Plätze für Kinder unter 
drei Jahren in Kitas zur Verfügung stehen.  
 
Die Bürgerschaft hat im Rahmen der Jugendhilfeplanung bereits Maßnahmen für den Ausbau im 
Krippenbereich beschlossen. Rund zweihundert weitere Krippenplätze wurden in den Kitabe-
darfsplan aufgenommen, die Umsetzung erfolgt im Laufe des kommenden Kindergartenjahres.  
 
Die von der Bürgerschaft beschlossene mittelfristige Verteilung der Angebote auf Kinderta-
geseinrichtungen und Tagespflegestellen wird weiter angestrebt. Hierauf hat auch das Frauen-
büro Wert gelegt. 
 
Durch die hier vorliegende Maßnahmenplanung kommen zum Kita-Jahr 2013/14 rd. 245 Plätze 
und weitere 60 Plätze zum Kita-Jahr 2014/15 zusätzlich hinzu. Im Laufe des kommenden Kita-
Jahres wird die Versorgungsquote um rd. fünf Prozentpunkte ansteigen.  
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Im dritten Bericht des Bundesfamilienministeriums zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes 
(Juni 2012) wird als Ergebnis der Elternbefragungen der durchschnittliche Betreuungsbedarf für 
Kinder unter drei Jahren mit rund 39 Prozent angegeben.  
 
Im Herbst 2012 wurde eine Abfrage bei allen Lübecker Kindertageseinrichtungen zu den Voran-
meldungen im U3-Bereich durchgeführt. Die Rückmeldungen der Träger wurden mit den bereits 
in Kitas und Kindertagespflege betreuten Kindern abgeglichen. Danach ist in den kommenden 
Jahren mit einem Betreuungsbedarf für bis zu 50% der Lübecker Kinder unter drei Jahren. zu 
rechnen. 
 
Die tatsächliche Inanspruchnahme des erweiterten Platzangebotes muss kontinuierlich beobach-
tet werden. Für weitere Umstrukturierungen von bestehenden Angeboten ist auch die Entwick-
lung der Kinderzahlen im Elementarbereich von Bedeutung. Weitere Ausbaureserven für Krip-
pengruppen entstehen dort, wo eine bedarfsgerechte Schulkindbetreuung direkt an den Schulen 
zur Verfügung steht, und die Horte in Kindertageseinrichtungen umgewandelt werden können. 
 
Mit der jährlichen Fortschreibung der Jugendhilfeplanung / Kindertagesbetreuung werden weitere 
Ausbaumaßnahmen für die Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren vorgelegt.  
 
 
 
Kinder im Kindergartenalter 
 
Im Kindergartenjahr 2012/13 werden in den Lübecker Kitas 5.199 Kinder im Kindergartenalter 
(ab 3 Jahren bis Schuleintritt) mit einem Kindergartenplatz versorgt. Die Versorgungsquote liegt, 
berechnet auf der Grundlage von 3,5 Jahrgängen, wie im Vorjahr, bei 85%. Die Anzahl der Lü-
becker Kinder im Kindergartenalter ist mit 6.131 Kindern leicht angestiegen.  
58% der Plätze (Vorjahr 56%) stehen für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Damit wurde 
weiter auf den zunehmenden Bedarf nach Ganztagsplätzen reagiert. Ein Dreiviertelplatz, eine 
sechsstündige Betreuung mit Mittagessen, wird für 19% der Kinder genutzt. 23% der Kinder 
wurden halbtags betreut und gefördert.  
 
Die Plätze für Kinder in dieser Altersgruppe sind zu 49% mit Mädchen belegt. 
 
Es werden 240 Kinder mit Behinderungen (Vorjahr 217 Kinder) im Elementarbereich der Kinder-
tageseinrichtungen betreut. Das Platzangebot für Kinder mit Behinderungen wird regelmäßig mit 
dem zuständigen Bereich Soziale Sicherung und in Zusammenarbeit mit den Kitaträgern weiter-
entwickelt. Aktuell werden von den 240 Kindern mit Behinderungen 61 Kinder (Vorjahr 38 Kinder) 
im Rahmen einer Einzelintegrationsmaßnahme in Regelgruppen betreut. 
In der geplanten Kita St. Matthäi in St. Lorenz Nord und in der geplanten städtischen Kita an der 
Willy-Brandt-Schule in Schlutup wird je eine Integrationsgruppe neu eingerichtet. Dadurch wird in 
diesen Regionen die wohnortnahe Versorgung der Kinder mit Behinderungen verbessert.  
 
Die Versorgungsquote im Elementarbereich ist stabil. Es stehen im laufenden Kitajahr vereinzelt 
freie Plätze zur Verfügung, die für zuziehende Familien und solche, die spontan einen Platz im 
laufenden Kitajahr suchen, benötigt werden. Für die angestrebte Belegung der Elementargrup-
pen mit nur noch 20 Kindern, wie im Kindertagesstättengesetz vorgegeben, werden Platzreser-
ven benötigt. Beim Kitawerk der Gemeindediakonie soll die Belegung von 20 Plätzen im nächs-
ten Jahr erreicht sein. Der städtische Träger hat ebenso mit der Anpassung der Gruppengröße 
begonnen. Auch für die bedarfsgerechte Belegung ausgewählter, belasteter Kitagruppen mit 18 
Kindern ist ein Handlungsspielraum im Platzangebot dieser Altersgruppe erforderlich. 
  

Im Elementarbereich soll das Angebot bedarfsgerecht bis zu einer Versorgungsquote von 90% 
ausgebaut werden. Die Bürgerschaft hat im Rahmen der Jugendhilfeplanung bereits zusätzliche 
Maßnahmen zum Ausbau der Elementarplätze beschlossen, die sich noch in der Umsetzung 
befinden. Im Jahr 2013 werden neue Plätze für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt geschaf-
fen, gleichzeitig an anderen Stellen durch Gruppenumstrukturierungen zu Gunsten von Krippen-
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plätzen ausgeglichen. Es wird angestrebt, die durchgehende Betreuung der Kinder vom Krippen-
alter bis zum Schuleintritt in möglichst vielen Einrichtungen zu ermöglichen.  
  
Zum Kita-Jahr 2013/14 werden durch diese Maßnahmenplanung rd. 40 zusätzliche Plätze ent-
stehen, so dass Gruppenreduzierungen aufgefangen und in noch nicht ausreichend gut versorg-
ten Gebieten neue Gruppen eröffnet werden können. 
 
Die Inanspruchnahme des Angebotes wird aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz 
ab dem dritten Geburtstag regelmäßig beobachtet und die Einschätzung zur Nachfrageentwick-
lung mit den Trägern der Lübecker Kindertageseinrichtungen abgestimmt. Die Entwicklung der 
Kinderzahl in dieser Altersgruppe wird bei der Planung berücksichtigt.  
 
 
 
Präventive Bausteine  
Dem Jugendhilfeausschuss wurde im Februar 2013 über die im August 2010 eingeführten zu-
sätzlichen Bausteine zur Erweiterung des präventiven Kitaangebotes berichtet.  
Die „Familienzentren“ werden mit ihren frühzeitigen Unterstützungsangeboten für Familien in 
ihrem Wohnumfeld gut angenommen. Die Elternberatung auch für Eltern, deren Kinder noch 
nicht in der Kita angemeldet sind, bietet gute Chancen, Familien früh Informationen zu geben 
und konkrete Unterstützung anzubieten. Die Einrichtungen wählen aus einem Programmspekt-
rum (offene Elterntreffs, Elterntraining/Erziehungskurse, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachkurse für 
Eltern, Bildungsangebote etc.) die Ansätze, die in ihrem Umfeld nachgefragt und angenommen 
werden. Die durchschnittliche Auslastung der unterschiedlichen Angebotsformen ist gut. Es wer-
den verschiedene Angebotszeiten erprobt, um z. B. auch berufstätigen Eltern die Teilnahme zu 
ermöglichen. Weitere Standorte sind geplant, um in noch nicht versorgten Regionen des Lübe-
cker Stadtgebietes Familienzentren anbieten zu können. 
 
Die Einführung der „erweiterten Öffnungszeiten“ in 34 Kitas in neun Stadtteilen wurde überwie-
gend gut angenommen. An einigen Standorten wird die Inanspruchnahme noch beobachtet, an 
zwei Standorten wird das Angebot im Einvernehmen mit den Trägern mangels Inanspruchnahme 
eingestellt. Die zehnstündige Betreuungszeit zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird auch 
in den neuen Familienzentren im Umfang je einer Gruppe angeboten.  
 
Die „unterstützten Elementargruppen“ werden einvernehmlich positiv bewertet. Durch die Redu-
zierung  der Gruppegröße auf 18 Kinder oder alternativ durch den Einsatz einer zusätzlichen 
Fachkraft werden die besonders belasteten Kitas unterstützt, eine intensivere Förderung der 
Kinder wird ermöglicht. Mit der Trägergemeinschaft wurden auf der Basis der sozialräumlichen 
Bedingungen zehn zusätzliche Standorte in acht Stadtteilen für diesen präventiven Baustein 
identifiziert.  
 
 
 
Schulkindbetreuung 
Für Kinder im Grundschulalter (6.866) wird im laufenden Schuljahr eine Versorgungsquote von 
insgesamt 47% erreicht (Vorjahr 40%). Die Anzahl der Grundschulkinder ist um 1% zurück ge-
gangen. 
 
In den Horten der Kindertageseinrichtungen werden 6% (Vorjahr 6%) betreut.  
Die Plätze für Hortkinder sind zu 54 % mit Mädchen belegt. 
 
Durch Betreuungsangebote am Nachmittag direkt an Schulen werden 41% (Vorjahr 34%) der 
Grundschulkinder versorgt. Es stehen insgesamt 488 Plätze zusätzlich zur Verfügung (s. Tabelle 
„Angebote der Betreuten Grundschulen“, S 26/27). Die größten Zuwächse sind an den Standor-
ten mit dem umfassenden Ganztagskonzept Schule als Lebens- und Lernort zu verzeichnen, neu 
dabei sind in diesem Schuljahr die Mühlenweg-Schule in Moisling und die Albert-Schweitzer-
Schule in St. Gertrud. Die Betreuten Grundschulen an der Kahlhorst-Schule und an der Paul-
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Klee-Schule, Beide in St. Jürgen, haben deutlich mehr Kinder betreut als im Vorjahr. An der  
Schule Utkiek in Kücknitz ist die Betreute Grundschule mit aktuell 30 Plätzen hinzu gekommen.  
 
Die verlässliche und qualitative Schulkindbetreuung an den Schulen wird weiter ausgebaut. 
Durch die ganztägigen Betreuungs- und Förderangebote an den Schulen geht die Nachfrage in 
den Horten weiter zurück. Die frei werdenden Räume werden für den Krippenausbau genutzt. Mit 
der vorliegenden Maßnahmenplanung wird an fünf Standorten die Umwandlung der Hortgruppen 
in Kindertageseinrichtungen zu Gunsten von Krippenplätzen in den nächsten zwei Kitajahren in 
die Wege geleitet. Das Budget für die Hortbetreuung fließt in die Schulkindbetreuung an den 
Schulen. 
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV
    (Bei investiven Maßnahmen ist ggf. zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

finanzielle
Auswirkungen in € 2013 2014 2015 2016

Einzahlungen 430.590,00 1.464.005,00 2.066.830,00 2.066.830,00
Auszahlungen -472.430,00 -3.516.204,00 -3.936.438,00 -3.936.438,00
Erträge 430.590,00 1.464.005,00 2.066.830,00 2.066.830,00
Aufwendungen -472.430,00 -3.516.204,00 -3.936.438,00 -3.936.438,00
davon:

Gesamtauswirkung
Ergebnisplan

0,00

2013 Finanzplan Ergebnisplan für die
Gesamtlaufzeit

Finanzplan Ergebnisplan

Mittel veranschlagt
investive Mittel freigegeben
Haushaltsbelastend ja ja ja ja
Haushaltsentlastend nein nein nein nein
Haushaltsneutral  nein nein nein nein

Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan Finanzplan

2013
Bezifferung Bezeichnung Betrag (€) Betrag (€)

(Mehr)
Einzahlungen:

365001.6141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.
Zwecke Land

430.590,00

(Mehr)
Auszahlungen:

365001.7318001 Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähn
l.Einr.

-410.430,00

(Mehr)
Auszahlungen:

361001.7331001 Finazielle Förderung in
Kindertageseinrichtunge
n (FB 2 / Jugendhilfe
außerhalb von
Einrichrungen)

-62.000,00

Saldo Finanzplan -41.840,00

(Mehr)
Erträge:

365001.4141000 Zuw. u. Zusch.f.lfd.
Zwecke Land

430.590,00

(Mehr)
Aufwendungen:

365001.5318001 Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ähn
l.Einr.

-410.430,00

(Mehr)
Aufwendungen:

361001.7331001 Finazielle Förderung in
Kindertageseinrichtunge
n (FB 2 / Jugendhilfe
außerhalb von
Einrichrungen)

-62.000,00

Saldo Ergebnisplan -41.840,00
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